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Zoll= und Steuerwesen.

Anderung in der Bezeichnung von Amstsstellen.

Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha.
Das bisher für die Geschäfte auf dem Gebiete der Erbschafts= und der Zuwachssteuer im

Herzogtum Gotha zuständig gewesene Herzoglich Sächsische Erbschafts= und Zuwachssteueramt Gotha
(Gentralblatt für das Deutsche Reich 1913 S. 493) führt nach Wegfall der „Veranlagung der
Zuwachssteuer für das Reich vom 12. April 1917 ab die Bezeichnung

„Herzoglich Sächsisches Erbschaftssteueramt Gotha“.
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